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1. Schutzziele Kanton Glarus für Sachwerte, Naturwerte und Infrastrukturanlagen

Legende

Anhang zur Verordnung zum Schutz vor Naturgefahren

Stark

Mittel

Schwach

  Schutz- oder Vorsorgemassnahmen nötig

  Schutz- oder Vorsorgemassnahmen prüfen (Risikoanalyse)

  Akzeptiert, im Allgemeinen keine Massnahmen nötig

Geschlossene Siedlungen, ständig bewohnte Einzelbauten 

Gewerbe- und Industriebauten

Bauzonen

Freizeit- und Sportanlagen, inkl. Seilbahnen, Ski- und Sessellifte

Campingplätze (jahreszeitliche Nutzung berücksichtigen)

Stationen öffentlicher Verkehr

30

Intensität Objektkategorie 1

Stark

Zeitweise bewohnte Einzelbauten und Weiler (einschliesslich Ferienhäuser

     oder Alpgebäude mit zeitweisem Wohnaufenthalt) 

Unbewohnte Gebäude, reine Sachwerte, erheblicher Wert

     (> ca. 50 000-100 000 Franken)

Ställe mit Tieren

Leitungen von nationaler und kantonaler Bedeutung, Trafostationen

Zonen für Skiabfahrtsgelände, Winterwanderwege, Loipen (jahreszeitliche

     Nutzung)

Mittel

Schwach

Objektkategorie 2Intensität

Objektkategorie 3

Objektkategorie 4

Stark

Landwirtschaftsflächen mit extensiver Nutzung, Alpweiden, Wald ohne

      Schutzfunktion, Naturlandschaften, usw.

Bergwanderwege, alpine Routen

Mittel

Schwach

Intensität

Stark

Unbewohnte Gebäude, reine Sachwerte, Wert nicht erheblich

      (> ca. 20 000-50 000 Franken)

Leitungen von kommunaler Bedeutung

Landwirtschaftsflächen mit intensiver Nutzung

Wald mit Schutzfunktion

    Spazier- und Wanderwege, Flurwege
Mittel

Schwach

Intensität
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2. Schutzziele Kanton Glarus für Verkehrswege

Auswirkungen

Gering

Ablagerungen auf Verkehrsträgern können zwar zu einem Verkehrsunterbruch durch 

Räumungsarbeiten führen, Schäden sind aber nur geringfügig und innert Stunden 

reparierbar. Prozesswirkung häufig weniger als 20 Meter.

Mittel

Verkehrsträger können beschädigt und kurzfristig unterbrochen sein. Reparaturen sind 

mit verhältnismässigem Aufwand innert 1 Woche zu realisieren. Prozesswirkung häufig 

mehr als 20 Meter.

Gering

Ablagerungen auf Verkehrsträgern können zwar zu einem Verkehrsunterbruch durch 

Räumungsarbeiten führen, Schäden sind aber nur geringfügig und innert Stunden 

reparierbar. Prozesswirkung häufig weniger als 20 Meter.

Wiederkehrdauer in Jahren
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Verkehrswege von schweizerischer oder grosser kantonaler Bedeutung

Legende

Gering

Ablagerungen auf Verkehrsträgern können zwar zu einem Verkehrsunterbruch durch 

Räumungsarbeiten führen, Schäden sind aber nur geringfügig und innert Stunden 

reparierbar. Prozesswirkung häufig weniger als 20 Meter.

Verkehrswege von kantonaler oder grosser kommunaler Bedeutung

Gross

Verkehrsträger können stark beschädigt werden und während mehr als 1 Woche 

unterbrochen sein. Prozesswirkung häufig mehr als 50 Meter.

Mittel

Verkehrswege von kommunaler Bedeutung, kantonale Radroute

Gross

Verkehrsträger können stark beschädigt werden und während mehr als 1 Woche 

unterbrochen sein. Prozesswirkung häufig mehr als 50 Meter.

Mittel

Verkehrsträger können beschädigt und kurzfristig unterbrochen sein. Reparaturen sind 

mit verhältnismässigem Aufwand innert 1 Woche zu realisieren. Prozesswirkung häufig 

mehr als 20 Meter.

Verkehrsträger können beschädigt und kurzfristig unterbrochen sein. Reparaturen sind 

mit verhältnismässigem Aufwand innert 1 Woche zu realisieren. Prozesswirkung häufig 

mehr als 20 Meter.

Auswirkungen

Gross

Verkehrsträger können stark beschädigt werden und während mehr als 1 Woche 

unterbrochen sein. Prozesswirkung häufig mehr als 50 Meter.

Auswirkungen

  Toleriert, im Allgemeinen keine Massnahmen nötig

  Überprüfung (Risikoanalyse zur Abklärung der Notwendigkeit von Massnahmen)

  Schutz- oder Vorsorgemassnahmen nötig (Risikoanalyse zur Abklärung der Art der Massnahmen)
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